




• eine entsprechende notariell beglaubigte Verpflichtungserklärung, dass die Wohnung
nicht vermietet ist und zukünftig selbst genutzt wird, bzw. falls sie von der/vom
Erwerbenden schon genutzt wird, eine entsprechende Meldebescheinigung.

• Wird nur eine oder wenige Wohnungen an Familienangehörige der Eigentümerin/des
Eigentümers übertragen, geltend im Übrigen für den Rest der Wohnungen die weiteren
Ausnahmetatbestände des § 250 Abs. 3 BauGB

Zu 3 (§ 250 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB): 
• Eine Liste der Mieter:innen, die eine Wohnung erwerben wollen und ihre

Kaufabsicht erklären.
• Benennung der Wohnungen, die erworben werden, so dass sich rechnerisch das

notwendige Quorum von 2/3 ohne weitere Prüfung ergibt (Muster einer Liste der
Mieter:innen nachstehend).

• Erklärungen der Mieter:innen über ihre Kaufabsicht nebst Bescheinigungen von
Kreditinstituten über die grundsätzliche Finanzierungsbereitschaft

• Aktuelle Meldebescheinigungen der kaufenden Mieter:innen.
• Mietverträge der kaufenden Mieter*innen

Zu 4 (§ 250 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 BauGB): 
Geeignete Nachweise, dass auch bei langfristiger Bewirtschaftung (30 Jahre) eine 
Bestandshaltung ohne Aufteilung nicht zumutbar ist 
(tabellarische Aufwand-/Ertrags-modellierung über 30 Jahre). 
Weitere Details erhalten Sie auf Nachfrage beim Bezirksamt Hamburg-Nord. Auf die 
individuelle wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Antragstellerin/des Antragstellers kann 
hierbei nicht abgestellt werden 

Zu 5 (§ 250 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB): 
Geeignete Nachweise zum Anspruch Dritter 
(Grundbuchauszug, Vormerkungsbewilligungen und die dazugehörigen Vertragsurkunden) 

Zu 6 (§ 250 Abs. 4 S. 1 BauGB (s. Merkblatt BSW)): 
Geeignete Nachweise, dass dies für die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit 
Mietwohnraum nicht erforderlich ist 

Negativattest aufgrund von Neubau: 
Baugenehmigung, Baubeginnanzeige bzw. wenn fertiggestellt, Fertigstellungsanzeigen 

Bitte beachten Sie, dass im laufe des Verfahrens weitere Unterlagen von Ihnen nachgefordert 
werden können, sollte der Einzelfall dies erforderlich machen. 

Kontakt für Rückfragen 

Bezirksamt Hamburg-Nord 

Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt (WBZ)/ Fachbereich Bauprüfung 

Telefon 040 428 04 6804 

E-Mail: inga.stolle@hamburg-nord.hamburg.de                

Achtung: In Gebieten der Sozialen Erhaltungsverordnungen gern. §172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
BauGB greift bei 1-5 Wohnungen die Genehmigungspflicht nach § 172 BauGB 
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